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Aufgabe
Aufgabe des Regionalprogrammes Lungaus ist es, eine bestmögliche Weiterent-
wicklung der regionalen Wirtschaft und Gesellschaft im Interesse des Gemeinwoh-
les zu gewährleisten,  die nachteiligen Wirkungen, wie Beeinträchtigung von Natur-
haushalt und Erholungslandschaft oder von Umweltqualitäten und Sozialstruktur, zu
vermeiden.
Ausgehend von den bisherigen Entwicklungen, der gegenwärtigen Situation und
den Trends werden die wirtschafts-, umwelt- und gesellschaftspolitischen Strategien
des Lungaus und die erforderlichen Ziele und Maßnahmen zur Ordnung der Raum-
struktur im Wirkungsbereich des Regionalverbandes festgelegt und die wichtigste
Umsetzungspartner wie Gemeinden, Bund und Land, öffentliche und private Trä-
gerschaften genannt.

Geltungsbereich und Aufbau des Regionalprogrammes
Das Regionalprogramm gilt für den Regionalverband 11 Lungau - Politischer Bezirk
Tamsweg gemäß Landesentwicklungsprogramm 1994.
Das Regionalprogramm Lungau besteht aus insgesamt  3 Teilen
1. dem Band “Fakten und Folgerungen für das Regionalprogramm”

Nicht verbindliche Bestandsaufnahme und Strukturanalyse des Lungaus als
Grundlage für die Festlegungen.

2. dem Verordnungsteil: Wortlaut, verbindlich mit Ausnahme der Empfehlungen,
und Planteil (Maßstab 1 : 50.000 und maßstabsfreie Karte mit Wohnfunktionen
und mit Gewerbefunktionen) samt Planzeichenerklärung (=verbindliche Festle-
gungen der überörtlichen Raumplanung gem. § 9 SROG 1992 i.d.l.F.)., verbind-
lich mit Ausnahme der Ersichtlichmachungen,

3. dem Erläuterungs- und Planbericht zum Regionalprogramm -
Der Erläuterungsteil führt die Begründung der Zielsetzungen des Regio-
nalprogrammes näher aus und beschreibt die Grundlagen für die Festlegungen
im Verordnungsteil sowie den Planungsablauf und die Entscheidungsprozesse.
Der Erläuterungsteil ist nicht rechtsverbindlich.

Raumbedeutsame Maßnahmen des Landes, der Gemeinden und der aufgrund von
Landesgesetzen eingerichteten Körperschaften öffentlichen Rechtes dürfen diesem
Regionalprogramm nicht widersprechen.
Verordnungen und Bescheide aufgrund von Landesgesetzen dürfen nur im Einklang
mit dem Regionalprogramm erlassen werden.
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Soweit durch das Regionalprogramm Lungau die Zuständigkeiten des Bundes be-
rührt wird, kommt diesem Programm keine rechtliche Wirkung zu.

Änderungserfordernis - Fortschreibung
Das Regionalprogramm Lungau ist zu ändern, wenn sich die Planungsvorausset-
zungen wesentlich wandeln oder Widersprüche mit später erlassenen Bundes- oder
Landesgesetzen und Verordnungen auftreten.
Laufend, aber spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten des Regionalprogrammes ist
der Umsetzungsfortschritt der Ziele und Festlegungen des Regionalprogrammes zu
überprüfen (Bericht des Regionalverbandes an die Verbandsversammlung).
Spätestens 10 Jahre nach Inkrafttretung sind die Ziele und Festlegungen daraufhin
zu überprüfen, inwieweit sie aktualisiert, präzisiert oder geändert werden müssen
und sind gegebenenfalls fortzuschreiben.

Informationspflicht
Die Bestimmungen des § 3 SROG 1992 bezüglich der wechselseitigen Informati-
onspflicht der Planungshierarchien Gemeinde - Regionalverband - Land - Bund gel-
ten sinngemäß für raumbedeutsame Planungen im Geltungsbereich des Regio-
nalprogrammes.



       


       


 



l.lampelmaier
Textfeld
Änderungen siehe Erläuterungsbericht 2014
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l.lampelmaier
Textfeld
Ergänzung Erläuterungsbericht 2014:  "Entwicklungsaufgaben in der Region - Biosphäre"
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ROG 19921: § 2 ROG(1), (5), (6) und (12)
(1) Für die Bevölkerung in allen Teilen des Landes ist die Herstellung möglichst gleichwer-
tiger Lebensbedingungen sowie deren Verbesserung durch die Schaffung einer ausgegliche-
nen Wirtschafts- und Sozialstruktur anzustreben.
(5) Die Versorgung der Bevölkerung in ihren Grundbedürfnissen ist in ausreichendem Um-
fang und angemessener Qualität sicherzustellen. Insbesondere bezieht sich diese Vorsorge
auf Wohnungen, Erwerbsmöglichkeiten, die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen,
Kultur, Sozial-, Bildungs-, Sport- und sonstige Freizeit-, Informations-, Kommunikations-
und Verkehrseinrichtungen.
(6) Das Siedlungssystem soll derart entwickelt werden, daß die Bevölkerungsdichte eines
Raumes mit seiner ökologischen und wirtschaftlichen Tragfähigkeit im Einklang steht und
daß eine bestmögliche Abstimmung der Standorte für Wohnen, wirtschaftliche Unterneh-
men und öffentliche Dienstleistungseinrichtungen sowie für Erholungsgebiete erreicht wird.
Als gleichbedeutsam ist der Schutz und die Pflege erhaltenswerter Kulturgüter und solcher
Stadt- und Ortsgebiete zu betreiben und durch Maßnahmen der Dorf- und Stadterneuerung
zu unterstützen.
(12) Bei der Entwicklung der gewachsenen Lebensräume des Landes entsprechend ihren na-
türlichen Voraussetzungen, ihrer bisherigen Entwicklung, ihren absehbaren Entwicklungs-
möglichkeiten und der Initiative ihrer Bevölkerung ist eine entsprechende Ausstattung der
Räume mit Einrichtungen der Daseinsvorsorge in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.

LEP (Landesentwicklungsprogramm) 19942:
Ziel LR1: Erhaltung der Dauersiedlungsgrenze.
Maßnahme: Förderung landwirtschaftlicher Infrastrukturmaßnahmen zur Aufrechterhaltung
der Besiedelung von Bergbauernhöfen.

EPPD 1995 (Einheitliches Programmplanungsdokument) 19953: Agrarpolitik soll sich
an Folgendem orientieren: Nachhaltigkeit und Ökologie, flächendeckende Bewirtschaftung
sichern, Pflege der Kulturlandschaft.









l.lampelmaier
Textfeld
Aussagen stimmen mit aktuellen gesetzlichen Grundlagen überein (ROG 2009, LEP 2003)
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Folgerungen aus der Bestandsanalyse 1998 4:
Der Landschaftstypus ist als reich strukturierte, kleinteilige Kulturlandschaft zu charakteri-
sieren, in der Wald, Flurform, Wegenetz, Einfriedungen, Gebäuden u.a. eine für den Lungau
typische Einheit bilden (Typuslandschaft). Landwirtschaftliche Siedlungen, Hofgruppen und
Dörfer tragen in ihrer spezifischen Ausprägung wesentlich zur Typusbildung bei.
Die Bewirtschaftung der Agrarflächen dieses Raumes ist in der Regel mit erhöhten Er-
schwernissen verbunden. Die sachgerechte Flächenbewirtschaftung leistet unverzichtbare
Beiträge für das Landschaftsbild und die Landschaftsökologie. Da es sich häufig um peri-
phere und weniger produktive Lagen handelt, besteht eine Tendenz zur Bewirtschaftungs-
aufgabe und in weiterer Folge zur Verwaldung. Die daraus folgende ”Verfinsterung” der
Landschaft ist nicht zuletzt aus touristischer Sicht als negative Veränderung des Land-
schaftsbildes zu bewerten.
In dieser Zone steht neben der Produktionsfunktion als wesentliches Element die Aufrecht-
erhaltung des ländlichen Dauersiedlungsraumes im Vordergrund.

 






 



 
 
 
      
  




    


      

          







l.lampelmaier
Textfeld
Keine Änderungen im Erläuterungsbericht 2014

l.lampelmaier
Textfeld
Keine Änderungen im Erläuterungsbericht 2014
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§ 2 (8) ROG 1992: Die Erhaltung einer lebensfähigen bäuerlichen Land- und Forstwirt-
schaft ist sicherzustellen. Hiebei ist diese so zu entwickeln, daß sie in der Lage ist, die Be-
völkerung mit Nahrungsmitteln und Rohstoffen bestmöglich zu versorgen und die Erhaltung
der Erholungslandschaft zu gewährleisten. Dafür sind ausreichende bewirtschaftbare Flä-
chen für eine dauerhafte land- und forstwirtschaftliche Nutzung zu sichern und die struktu-
relle Einheit der landwirtschaftlichen Nutzflächen zu erhalten.

LEP 1994 Ziel LR1: Sicherung landwirtschaftlicher Betriebe und Nutzflächen mit adäqua-
ter Produktionskapazität
Maßnahme: Sicherung ertragreicher landwirtschaftlicher Flächen (”Vorrangzonen”).

EPPD 1995: Ziele, Schwerpunkte und Strategien der ländlichen Entwicklung 1995-1999:
Sicherung der flächendeckenden Bewirtschaftung und Pflege der Kulturlandschaft sowie ei-
ner naturnahen forstlichen Nutzung nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit und der Öko-
logie.

Folgerungen aus der Bestandsanalyse 1998: Erhaltung der regionalen Eigenversorgungs-
kapazität, auch als Vorsorge für Krisenfälle.
Element für die landwirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und damit Grundlage für die
Landwirtschaft als Wirtschaftsfaktor, insbesondere in den kleineren Gemeinden (Seitental-
gemeinden, St. Andrä i.L., Unternberg).

 

        


     
 


 



          
     



  

l.lampelmaier
Textfeld
Keine Änderungen 2014

l.lampelmaier
Textfeld
Aussagen stimmen mit  aktuellen gesetzlichen Grundlagen überein (ROG 2009, LEP 2003)

l.lampelmaier
Textfeld
Keine Änderungen 2014
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§ 2 (2) ROG 1992: Die natürlichen Lebensgrundlagen sind zu schützen und pfleglich zu
nutzen, um sie für die Zukunft in ausreichender Güte und Menge zu erhalten. Insbesondere
ist anzustreben:
a) die Sicherung des Bodens, der Pflanzen- und der Tierwelt;
b) die Erhaltung und Wiederherstellung der Reinheit der Luft  und der Gewässer sowie des
natürlichen Klimas;
c) der Schutz und die Pflege erhaltenswerter Naturgegebenheiten sowie des Landschaftsbil-
des.

LEP 1994: Kapitel 5.7 (S. 81 ff.), Natur und Umwelt (Empfehlungen):
Maßnahmen mit unmittelbarem Raumbezug:
Schutzverordnungen (gem. ROG 92 bzw. NSchG 93) für Gebiete mit wichtigen und/oder ge-
fährdeten Naturpotentialen. Ausbaugrenzen, Ruhe- und Rückzugszonen definieren
Förderungsmaßnahmen für die bäuerliche Land- und Forstwirtschaft (landeskulturelle Leis-
tungen)
Renaturierung von Fließgewässern, Restrukturierung (Biotopverbund)

Folgerungen aus der Bestandsanalyse 1998: Sensible Biotope sollen als ökologische Vor-
rangflächen festgelegt werden, mit Untersagung jeder Nutzung, die Bestand und Qualität
dieser Flächen gefährdet und Förderung jener Nutzungen, die zur ökologischen und land-
schaftsästhetischen Qualitätssicherung beitragen.
Als Folge der vergleichsweise geringen Nutzungsintensität im Gesamtraum gilt der Lungau
generell als artenreiches Gebiet von naturräumlich hoher Qualität. Die Tradition der pflegli-
chen Nutzung des Raumes findet seine Fortsetzung im bedeutenden Anteil von Flächen, die
in verschiedener Form unter gesetzlichem Natur- oder Landschaftsschutz stehen. Die
Schutzgebiete nehmen weite Teile der Lungauer Gebirgsumrahmung geschlossen ein. Im
Gegensatz dazu finden sich Schutzgebiete (bzw. schutzwürdige Gebiete) im Kernraum nur
verinselt und in kleineren Dimensionen.

l.lampelmaier
Hervorheben

l.lampelmaier
Textfeld
Im Erläuterungsbericht 2014 übernommen

l.lampelmaier
Textfeld
Aussagen stimmen mit  aktuellen gesetzlichen Grundlagen weitgehend überein (ROG 2009, LEP 2003)
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ROG und LEP: wie ”Vorrangflächen für Ökologie”

Folgerungen aus der Bestandsanalyse 1998:
Nachdem derzeit aufgrund der fehlenden Biototopkartierung keine systematischen Aussagen
über Defizite und Qualitäten des Lungaus gemacht werden können, wird mit dieser Katego-
rie die Sicherung regional bedeutsamer Flächen für künftige Planungen und Biotopvernet-
zungen vorbereitet.
Die Darstellung erfolgt symbolisch für regional bedeutsame Ökosysteme. Die regionale  Be-
deutung leitet sich ab von den Bestimmungen des Naturschutzgesetzes ab (z.B. Fließgewäs-
serschutz, Uferbegleitschutz, Trockenrasenschutz), von den Erfordernissen eines zeitgemä-
ßen Biotopmanagements (z.B. Pufferflächen im Umkreis von geschützten Flächen, Pflege-
bedarf in Verbindung mit intensiven gewerblich-touristischen Nutzungen) und schließlich

l.lampelmaier
Textfeld
Gelb gekennzeichnete Textpassagen wurden in Erläuterungsbericht 2014 übernommen.

l.lampelmaier
Hervorheben

l.lampelmaier
Textfeld
Keine Änderungen  2014

l.lampelmaier
Durchstreichen

l.lampelmaier
Textfeld
Biotopkartierung liegt vor
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von besonderen landschaftlichen Wirkungen des Freiraumes (z.B. Landschaftsachsen,
Grünverbindungen).

 
       

     
     

         


 


  


 

   





     
        








      

     



l.lampelmaier
Durchstreichen

l.lampelmaier
Hervorheben

l.lampelmaier
Hervorheben

l.lampelmaier
Textfeld
Keine Änderungen 2014

l.lampelmaier
Textfeld
ACHTUNG: Erläuterungen tw. nicht mehr gültig - Anpassungen siehe Erläuterungsbericht  2014. gelb gekennzeichnete Textpassagen wurden übernommen.
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§ 2 (4) ROG 1992: Die Bevölkerung ist vor Gefährdung durch Naturgewalten und Un-
glücksfällen außergewöhnlichen Umfanges sowie vor Umweltschäden, -gefährdungen und -
belastungen durch richtige Standortwahl dauergenutzter Einrichtungen und durch Schutz-
maßnahmen bestmöglich zu schützen.

LEP 1994 Ziel LR3: Vorrangige Berücksichtigung der Naturgefahren bei der Siedlungs-
entwicklung. Maßnahme: Kenntlichmachung der durch Naturgefahren bedrohten Bereiche.

 







 




    




      
  


 



l.lampelmaier
Textfeld
Aussagen stimmen mit  aktuellen gesetzlichen Grundlagen überein (ROG 2009, LEP 2003)

l.lampelmaier
Durchstreichen

l.lampelmaier
Durchstreichen

l.lampelmaier
Textfeld
ACHTUNG: Erläuterungen nicht mehr gültig - siehe Erläuterungsbericht 2014

l.lampelmaier
Textfeld
ACHTUNG: Erläuterungen nicht mehr gültig - siehe Erläuterungsbericht 2014
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§ 2 (2) ROG 1992: 7. Die Grundlagen für die langfristige Entwicklung der Wirtschaft, der
Infrastruktur und des Wohnungswesens sowie für die erforderlichen Strukturanpassungen
sind zu sichern und zu verbessern.
9. Gewerbe und Industrie sind in ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu sichern und zu
verbessern, wobei einerseits auf die Standorterfordernisse, die verfügbaren Roh- und Grund-
stoffe, die Energie- und Arbeitsmarktsituation sowie auf lokale Initiativen Bedacht und an-
dererseits auf die Umweltbeeinträchtigung und die benachbarten Siedlungsgebiete Rücksicht
zu nehmen ist.
10. Der Fremdenverkehr ist unter Berücksichtigung der ökologischen Belastbarkeit und der
wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Raumes, der Erfordernisse des Landschafts- und Natur-
schutzes, der vorrangigen Beteiligung der einheimischen Bevölkerung an der Entwicklung
und der Vielfalt der Freizeit- und Erholungsbedürfnisse der Gäste auch durch die Sicherung
geeigneter Flächen zu entwickeln und konkurrenzfähig zu erhalten.
11. Öffentliche und private Dienstleistungseinrichtungen sind so zu entwickeln und zu för-
dern, daß sie in der Lage sind, ihre Versorgungsaufgaben zu erfüllen und einen wesentlichen
Beitrag zur Entfaltung der Wirtschaft zu leisten.

LEP 1994: Bereitstellung geeigneter Standorte für hochwertige Arbeitsplätze in den Ge-
birgsgauen.
Besondere Berücksichtigung der industriellen und gewerblichen Betriebsansiedlung im
Rahmen der Regionalprogramme für den ländlichen Raum, auch Revitalisierung bestehen-
der Altbetriebe.
Erhaltung der Handelsdienstleistungen in den Hauptorten der Gemeinden.
Verdichtung der bestehenden Gebiete und Revitalisierung von Betrieben soll angestrebt
werden. Strukturbereinigung bei Nutzungskonflikten und Sicherung von Erweiterungsflä-
chen. Sicherung der Verfügbarkeit (Bodenfonds).

EPPD 1995: Diversifizierung der außerlandwirtschaftlichen Sektoren (Unterprogramm 2):
insbesondere Ausbau und Vermarktung des Qualitätstourismus (Maßnahme 4) mit bei-
spielhaften Projekten, wie Profilierung und Schwerpunktsetzung, Qualitätsverbesserung und
Vermarktung, Stärkung der Wirtschaftsstruktur durch betriebliche Investitionen und Bera-
tung (Maßnahme 3) mit beispielhaften Projekten, wie Investitionsförderung in KMU, Inno-
vations- und Technologietransfer und  Technische Hilfe-Aktionen zur Entwicklung des en-
dogenen Potentials der Regionen (Maßnahme 3)”

l.lampelmaier
Textfeld
Aussagen stimmen mit  aktuellen gesetzlichen Grundlagen überein (ROG 2009, LEP 2003)
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RWK 1994 5: Ausgewogener Sektorenmix von Gewerbe/Industrie, wirtschaftsnahen Dienst-
leistungen, Handel-, Freizeit-  und Tourismuswirtschaft.
Gewerbe & Industrie beeinträchtigen bei ihren wirtschaftlichen Aktivitäten die intakte Um-
welt so wenig wie möglich.
Das Gewerbe und die Industrie der Region pflegen vielfältige wirtschaftliche Austauschbe-
ziehungen innerhalb der Region und mit anderen Regionen.

Es soll ein positives Klima für die Entwicklung bestehender Unternehmen und für die Grün-
dung neuer Unternehmen in der Region geschaffen werden.

Folgerungen aus der Bestandsanalyse 1998: Nachdem die Umsetzung des Regionalwirt-
schaftlichen Konzeptes, welches sein Hauptaugenmerk auf den Förderungsgenuß im Rah-
men der Ziel-5b-Gebietskulisse richtet, ausläuft, ist eine darüberhinausgehende strategische
Perspektive zu entwerfen. Dabei sollte die sich abzeichnende Reform der EU-
Regionalpolitik, und Veränderungen der europäischen Wettbewerbsverhältnisse durch
Vollendung des Binnenmarktes im Zuge der Einführung der gemeinsamen Währung EURO,
aber auch eine mögliche Osterweiterung mit ins Kalkül gezogen werden. Es bietet sich da-
her an, eine ”zweischienige” regionale Wirtschaftspolitik zu fahren, die bewährte Struktur-
politik ergänzt um Elemente einer längerfristigeren und zwangsläufig visionären Regional-
politik.

Beim Aufbau einer leistungsfähigen Wirtschaft sind ”Lebensqualität”, ”kreatives Milieu”,
”Kommunikationsstrukturen”, ”regionale Netzwerke” und ”Bildung” Schlüsselfaktoren.

 

 
§ 2 (8) ROG 1992: Die Erhaltung einer lebensfähigen bäuerlichen Land- und Forstwirt-
schaft ist sicherzustellen. Hiebei ist diese so zu entwickeln, daß sie in der Lage ist, die Be-
völkerung mit Nahrungsmitteln und Rohstoffen bestmöglich zu versorgen und die Erhaltung
der Erholungslandschaft zu gewährleisten. Dafür sind ausreichende bewirtschaftbare Flä-
chen für eine dauerhafte land- und forstwirtschaftliche Nutzung zu sichern und die struktu-
relle Einheit der landwirtschaftlichen Nutzflächen zu erhalten.

LEP 1994 Ziel LR1: Sicherung landwirtschaftlicher Betriebe und Nutzflächen mit adäqua-
ter Produktionskapazität
Maßnahme: Sicherung ertragreicher landwirtschaftlicher Flächen (”Vorrangzonen”).
Förderung landwirtschaftlicher Infrastrukturmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Besied-
lung von Bergbauernhöfen.
Aufrechterhaltung der standortgerechten Bewirtschaftung der Almen sowie Pflege der
Schutz- und Bannwälder.







l.lampelmaier
Textfeld
Aussagen stimmen mit  aktuellen gesetzlichen Grundlagen überein (ROG 2009, LEP 2003)
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Maßnahmen mit unmittelbarem Raumbezug:
Förderungsmaßnahmen für die bäuerliche Land- und Forstwirtschaft (landeskulturelle Leis-
tungen) sind erforderlich.

EPPD 1995 - Ziele, Schwerpunkte und Strategien der ländlichen Entwicklung 1995-1999:
Sicherung der flächendeckenden Bewirtschaftung und Pflege der Kulturlandschaft sowie ei-
ner naturnahen forstlichen Nutzung nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit und der Öko-
logie.

Folgerungen aus der Bestandsanalyse 1998: Siehe dazu S 11 ff und 42 ff

Zonale Festlegungen siehe Abschnitt 3.1. und 3.2.

 

       
       
      




     

      


 

 

 
§ 2 (2) ROG 1992: 10. Der Fremdenverkehr ist unter Berücksichtigung der ökologischen
Belastbarkeit und der wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Raumes, der Erfordernisse des
Landschafts- und Naturschutzes, der vorrangigen Beteiligung der einheimischen Bevölke-
rung an der Entwicklung und der Vielfalt der Freizeit- und Erholungsbedürfnisse der Gäste
auch durch die Sicherung geeigneter Flächen zu entwickeln und konkurrenzfähig zu erhal-
ten.

LEP 1994: Raumverträgliche Anpassung der Infrastruktur und der Angebote sowie Förde-
rung einer Qualitätsverbesserung im Tourismus: z.B: Prüfung von Erschließungsprojekten
auf der Grundlage von Regionalprogrammen. Festlegung von Obergrenzen für die Neuer-
richtung von Beherbergungsgroßbetrieben.
Maßnahmen mit unmittelbarem Raumbezug:  Beherbergungsgroßbetriebe: dürfen nur in
Verdichtungsgemeinden (d.h. in Tamsweg) und in touristisch geprägten Gemeinden (d.h. in
Tweng) errichtet werden.
Ausbaugrenzen, Ruhe- und Rückzugszonen definieren

l.lampelmaier
Textfeld
keine Änderung 2014

l.lampelmaier
Textfeld
Aussagen stimmen mit  aktuellen gesetzlichen Grundlagen weitgehend überein (ROG 2009, LEP 2003)
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EPPD 1995: Qualitätsoffensive in allen Bereichen. Koordiniertes Handeln auf allen Ebe-
nen. Diversifizierung der außerlandwirtschaftlichen Sektoren (Unterprogramm 2): insbeson-
dere Ausbau und Vermarktung des Qualitätstourismus (Maßnahme 4) mit beispielhaften
Projekten, wie Profilierung und Schwerpunktsetzung,. Maßnahme 4: Erhöhte Wertschöp-
fung im Tourismus durch regional koordinierte Entwicklung, einheitliches Auftreten am
Markt. ”Öko-Orientierung” und Schonung des Naturraumes soll in den Angeboten, der
Vermarktung und der realen Umweltqualität zum Ausdruck kommen  (Stichworte:  Urlaub
am Bauernhof, regionale Qualitätsprodukte in der Gastronomie.)
Winter: Erlebnis- und Dienstleistungsqualität verbessern. Spezialangebote Jugendtourismus.
Enge Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft. Kooperation verschiedener Branchen zur er-
höhten Effizienz des Marketing.

Folgerungen aus der Bestandsanalyse 1998: Angesichts der zunehmenden nationalen und
internationalen Konkurrenz und des geänderten Reiseverhaltens muß der Lungau als Region
gegen Destinationen mit gleichem/ ähnlichem Angebot in Österreich und gegen deutlich bil-
ligere europäische und außereuropäische Konkurrenten bestehen.
Ein wesentlicher Schritt wurde mit dem regionalen Zusammenschluß der Tourismusverbän-
de zur ”Ferienregion Lungau” gesetzt. Dadurch wird erstmals die regionale Marke ”Lungau”
auch gemeinsam beworben und verkauft. Für die Wintersaison unabdingbar ist ein Zusam-
menschluß der Lungauer Schigebiete unter einem Dachverband.
Die Zusammenarbeit zwischen Gastgewerbe und Landwirten ist noch ausbaufähig. Die ge-
zielte Vermarktung von Lungauer Qualitätsprodukten über die Gäste stellt eine zusätzliche
Chance dar (Qualitätsgastronomie, Regionalküche, Almbuffets, ”Natürlich Lungau” u.a.).
Von großer Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit des Tourismus
ist der Aufbau zielgruppenspezifischer Angebote, wie z.B. ”Neuer Winter Lungau” mit
Schwerpunkt Langlauf und Snowboard, ”Reiterland Lungau”, Radfahren im Lungau, Kul-
tur- und Bergwanderwege; ”Kinderlungauland”, ”Lungauer Landgasthöfe” u.a.
Im Bereich der Gästezielgruppe Kinder und Jugendliche besteht ein Angebotsdefizit. Eine
Ergänzung der Freizeiteinrichtungen, z.B. die Errichtung eines Jugenderlebnisgeländes oder
einer ”Kinder-fantasy-world”, ist konzeptionell vorzubereiten und marketingmäßig zu be-
gleiten.

 

 
siehe vorheriges Kapitel  ”Tourismus-Freizeitwirtschaft”

Folgerungen aus der Bestandsanalyse 1998: Verbesserung und Attraktivierung der Ange-
botsstruktur in qualitativer und organisatorischer Hinsicht. Entwicklung von Angebotsprofi-
len für die einzelnen Freizeiteinrichtungen im Hinblick auf die regionale Marke ”Lungau”
(Komplementarität statt Konkurrenz).
Konzentration der Investitionen, der qualitativen und organisatorischen Verbesserungen und
Marketingstrategien des Lungaus im Bereich des infrastrukturbetonten Tourismus auf die
festgelegten Vorrangflächen für Freizeit und Erholung.

l.lampelmaier
Textfeld
keine Änderung 2014 - jedoch Lagekorrektur Option  Talerschließung Fanningberg siehe Erläuterungsbericht 2014
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Um den Fortbestand und die Wettbewerbsfähigkeit der Schigebiete langfristig abzusichern,
weiters um die Verkehrssituation in den Touristischen Schwerpunkten zu entschärfen ist ei-
ne Verbesserung der Anbindung von Schigebieten an die Hauptsiedlungsräume im Talraum
(Schwerpunkte des Beherbergungsangebotes) zu prüfen.

 

   

  







 

         
       
      


    



         



         
        


 

 

ROG, LEP und EPPD 1995 siehe Vorrangzone für Freizeit und Erholung

LEP 1994: Beherbergungsgroßbetriebe:  dürfen nur in Verdichtungsgemeinden (d.h. in
Tamsweg) und in touristisch geprägten Gemeinden (d.h. in Tweng) errichtet werden.

Folgerungen aus der Bestandsanalyse 1998: Die überwiegend touristisch genutzten Sied-
lungsstandorte außerhalb der Hauptsiedlungsräume im Tal mit dem Nächtigungsschwer-
punkt im Winter erfordern besondere Strategien und Vorgaben für die Siedlungsentwicklung
und die Ortsgestaltung.



l.lampelmaier
Hervorheben

l.lampelmaier
Textfeld
Originaltext in Erläuterungsbericht 2014 übernommen (gelbe Markierung)

l.lampelmaier
Textfeld
keine Änderung 2014

l.lampelmaier
Textfeld
Aussagen stimmen mit  aktuellen gesetzlichen Grundlagen weitgehend überein (ROG 2009, LEP 2003)
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§ 1 ROG 1992: Grundsätze und Ziele: 5. Die Versorgung der Bevölkerung in ihren
Grundbedürfnissen ist in ausreichendem Umfang und angemessener Qualität sicherzustellen.
Insbesondere bezieht sich diese Vorsorge auf Wohnungen, Erwerbsmöglichkeiten, die Ver-
sorgung mit Gütern und Dienstleistungen, Kultur-, Sozial-, Bildungs-, Sport- und sonstige
Freizeit-, Informations-, Kommunikations- und Verkehrseinrichtungen.

l.lampelmaier
Textfeld
keine Änderung 2014

l.lampelmaier
Textfeld
keine Änderung 2014

l.lampelmaier
Textfeld
Aussagen stimmen mit  aktuellen gesetzlichen Grundlagen weitgehend überein (ROG 2009, LEP 2003)
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LEP 1994: Raumverträgliche Anpassung der Infrastruktur und der Angebote sowie Förde-
rung einer Qualitätsverbesserung im Tourismus:
z.B.: Prüfung von Erschließungsprojekten auf der Grundlage von Regionalprogrammen.
Festlegung von Obergrenzen für die Neuerrichtung von Beherbergungsgroßbetrieben.
Folgerungen aus der Bestandsanalyse 1998: Die Entwicklung von neuen, zeitgemäßen
Freizeitangeboten auf geeigneten Standorten in Ergänzung zu den bestehenden Angeboten
im Rahmen der Regionalentwicklung wie z.B. Jugenderlebnisgelände, Freizeitparks oder
Langlaufzentrum, erfordert Flächenvorsorge für touristische Zwecke sowie Freihalten der
Flächen von Nutzungen und Bauten, die dem künftigen Zweck widersprechen.
Insbesondere können derlei Angebote helfen, die Saison zu verlängern und den Lungau im
Sommer als Urlaubsdestination wieder interessanter zu machen.

Bei der Standortwahl ist auf die Erreichbarkeit der Freizeitanlagen im öffentlichen und im
Individualverkehr aus den Gemeindehauptorten der Region, insbesondere auf die gefahrlose
Erreichbarkeit für die jeweils wichtigsten Zielgruppen zu achten.

 

     


       

      


       





 

         

        




     
          



l.lampelmaier
Textfeld
keine Änderung 2014

l.lampelmaier
Textfeld
keine Änderung 2014
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ROG, LEP und EPPD siehe Vorrangzone für Freizeit und Erholung
Folgerungen aus der Bestandsanalyse 1998: Die besondere Attraktivität und die hohe Be-
sucherfrequenz sind für die Vermarktung der regionalen Marke ”Ferienregion Lungau” be-
sonders bedeutsam und erfordern in der Standort- und Angebotsentwicklung sowie in der
Vermarktung besondere Strategien. Dabei spielen regionale Attraktionen und Zielpunkte des
Ausflugstourismus eine besondere Rolle (siehe dazu SS 31 ff und 38 ff).

 
     




 

          

        


 


 

 

§ 2 (14) ROG 1992: Die Gebiete, die sich für die Erholung eignen, sind zu sichern und wei-
terzuentwickeln. Hiebei ist insbesondere der freie Zugang zu Wäldern, Seen, öffentlichen
Fließgewässern und sonstigen landschaftlichen Schönheiten zu sichern bzw. anzustreben.

LEP 1994: Ziel 9: Verbesserung der Förderungsmöglichkeiten für regional integrierte Maß-
nahmenprogramme zur umfassenden Angebotsverbesserung (einschließlich infrastrukturel-
ler und organisatorischer Maßnahmen,...
Ziel 10: Förderung des Auf- und Ausbaues von zukunftsträchtigen Erwerbschancen in der
Landwirtschaft

Folgerungen aus der Bestandsanalyse 1998: Derzeit ist eine uneinheitliche Vorgangswei-
se bei der ”Bewirtschaftung/Verkehrserschließung” der Talschlüsse festzustellen. Gleichzei-
tig ist die Wertschöpfung aus dem Tourismus für die Seitentalgemeinden trotz wohl beacht-
licher Frequenzen gering. Das Problem der Wegerhaltung stellt sich. Schließlich sind an
Wochenenden Konflikte zwischen naturbetontem Tourismus, wie er dem Tourismusleitbild

l.lampelmaier
Textfeld
keine Änderung 2014

l.lampelmaier
Textfeld
keine Änderung 2014

l.lampelmaier
Textfeld
Aussagen stimmen mit  aktuellen gesetzlichen Grundlagen weitgehend überein (ROG 2009, LEP 2003)
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entspricht (Radfahren, Wandern, Reiten, ...) und dem motorisiertem Individualverkehr zu
beobachten.

Diese Kategorie soll den gesamten Themenkreis ”Talschlußnutzung” in geordnete und zu-
kunftsfähige Bahnen lenken. Mittelfristig erscheint die Durchführung einer Tälerbesucher-
Erhebung nach den Regeln einer Marktforschung zielführend, um den Tälerverkehr optimal
organisieren zu können.

 




      

        


 

 




         


       


 


 

§ 2 (9) ROG 1992: Gewerbe und Industrie sind in ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
zu sichern und zu verbessern, wobei einerseits auf die Standorterfordernisse, die verfügba-
ren Roh- und Grundstoffe, die Energie- und Arbeitsmarktsituation sowie auf lokale Initiati-
ven Bedacht und andererseits auf die Umweltbeeinträchtigung und die benachbarten Sied-
lungsgebiete Rücksicht zu nehmen ist.

LEP 1994:  Ziel A 1. 2: Haushälterische Nutzung von Grund und Boden
Maßnahme: Gewerbe- und Industriegebietsausweisung für den regionalen Bedarf bevorzugt

l.lampelmaier
Textfeld
keine Änderung 2014

l.lampelmaier
Textfeld
keine Änderung 2014

l.lampelmaier
Textfeld
Aussagen stimmen mit  aktuellen gesetzlichen Grundlagen weitgehend überein (ROG 2009, LEP 2003)
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an Standorten mit der Möglichkeit einer Schienenanbindung. Unter einem Gewerbegebiet
für den regionalen Bedarf ist eine zusammenhängende Fläche von mindestens 4 ha zu ver-
stehen.

Ziel B 1. 1: Verbesserung der Wirtschaftsstruktur bei überwiegender Abhängigkeit des
Ländlichen Raumes von der Fremdenverkehrswirtschaft.

EPPD 1995: Technologie und Wissenstransfer, Qualitätsoffensive. Chancengleichheit für
Männer und Frauen. Koordiniertes Handeln auf allen Ebenen.
Umweltmusterbetriebe schaffen.

Folgerungen aus der Bestandsanalyse 1998: Die Weiterentwicklung der Wirtschaftskraft
des Lungaus hat oberste Priorität. Jede sinnvolle Wirtschaftsaktivität ist willkommen und
soll entsprechend ermuntert und unterstützt werden. Dabei kommt der Bestandspflege und
der Revitalisierung von bestehenden Standorten mindestens so viel Bedeutung zu, wie deren
Neuentwicklung

Im europäischen Wettbewerb hat nur eine koordinierte Standortentwicklung eine Chance, in
deren Rahmen die bestgeeigneten Wirtschaftsstandorte angeboten werden können. Da diese
Materie in Hinblick auf die innerregionale Konkurrenzsituation konfliktträchtig ist, soll eine
objektivierte Standortbewertung als Entscheidungshilfe für die Regionspolitiker dienen.
(siehe auch Seiten 42 – 47).

 

 

 

       

      



        












 


l.lampelmaier
Textfeld
keine Änderung 2014
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l.lampelmaier
Textfeld
keine Änderung 2014
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§ 2 ROG 1992: (5) Die Versorgung der Bevölkerung in ihren Grundbedürfnissen ist in aus-
reichendem Umfang und angemessener Qualität sicherzustellen. Insbesondere bezieht sich
diese Vorsorge auf Wohnungen, Erwerbsmöglichkeiten, die Versorgung mit Gütern und
Dienstleistungen, Kultur-, Sozial-, Bildungs-, Sport- und sonstige Freizeit-, Informations-,
Kommunikations- und Verkehrseinrichtungen.

(11) Öffentliche und private Dienstleistungseinrichtungen sind so zu entwickeln und zu för-
dern, daß sie in der Lage sind, ihre Versorgungsaufgaben zu erfüllen und einen wesentlichen
Beitrag zur Entfaltung der Wirtschaft zu leisten.

LEP 1994: Dezentrale Konzentration, d.h. Stärkung der höherrangigen Zentren und Ge-
meindehauptorte in den Kleingemeinden. Tamsweg ist Zentraler Ort der Stufe C und kommt
daher für höherrangige Dienste und die Ansiedlung von Einkaufszentren in Frage (sonstige
zentralörtliche Festlegungen siehe ”Kriterien”).
Ziel C 2. 1: Ansiedlung und Erweiterung von Bildungseinrichtungen vorzugsweise in Zent-
ralen Orten der Stufen B und C (Tamsweg).

Ziel C 3. 1: Dies gilt auch für die Einrichtungen zur Integration und Betreuung von Behin-
derten, Einrichtungen der psychosozialen Versorgung und Beratungseinrichtungen.

Wiedergewinnung der Funktionsvielfalt durch Erhaltung und Reaktivierung der historischen
Zentren.

l.lampelmaier
Textfeld
keine Änderung 2014

l.lampelmaier
Durchstreichen

l.lampelmaier
Textfeld
ACHTUNG: Erläuterungen tw. nicht mehr gültig - siehe Erläuterungsbericht 2014

l.lampelmaier
Textfeld
Aussagen stimmen mit  aktuellen gesetzlichen Grundlagen weitgehend überein (ROG 2009)
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Erhaltung des Dauersiedlungsraumes

Folgerungen aus der Bestandsanalyse 1998: Die Nahversorgung der Lungauer Gemeinden
ist derzeit noch ziemlich flächendeckend gegeben; mittelfristig wird diese Versorgungsdich-
te ohne Anpassungen und gezielte Förderungen nicht aufrecht erhalten werden können.
Durch die Konzentration im Einzelhandel gerät ein kleiner Markt wie der Lungau verstärkt
in Gefahr, die bestehende Nahversorgungsinfrastruktur zu verlieren und höherrangige Han-
dels- und Dienstleistungseinrichtungen an Zentren außerhalb der Region zu verlieren.
Die Eingriffsmöglichkeiten auf die Gesetze des Marktes sind beschränkt. Trotzdem können
seitens der Region Rahmenbedingungen geschaffen oder gezielt gefördert werden, die eine
flächendeckende Nahversorgung langfristig sichern sollen..
Erklärtes Ziel des Regionalprogrammes ist es, die Funktion der Gemeindehauptorte in den
Kleingemeinden zu stärken, die Dauersiedlungsgrenze zu erhalten und die Mindestausstat-
tung an Infrastruktur (Schulen, Nahversorger) in diesen Gemeinden abzusichern (einwohner-
erhaltende Raumordnungspolitik).

 
      

 
 




      
      


 

   
            





      
      



    


l.lampelmaier
Textfeld
ACHTUNG: Erläuterungen nicht mehr gültig - siehe Erläuterungsbericht 2014

l.lampelmaier
Durchstreichen

l.lampelmaier
Durchstreichen

l.lampelmaier
Textfeld
keine Änderung 2014
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§ 2 (5) ROG 1992: (5) Die Versorgung der Bevölkerung in ihren Grundbedürfnissen ist in
ausreichendem Umfang und angemessener Qualität sicherzustellen. Insbesondere bezieht
sich diese Vorsorge auf Wohnungen, Erwerbsmöglichkeiten, die Versorgung mit Gütern und
Dienstleistungen, Kultur-, Sozial-, Bildungs-, Sport- und sonstige Freizeit-, Informations-,
Kommunikations- und Verkehrseinrichtungen.

(11) Öffentliche und private Dienstleistungseinrichtungen sind so zu entwickeln und zu för-
dern, daß sie in der Lage sind, ihre Versorgungsaufgaben zu erfüllen und einen wesentlichen
Beitrag zur Entfaltung der Wirtschaft zu leisten.

LEP 1994: Dezentrale Konzentration, d.h. Stärkung der höherrangigen Zentren und Ge-
meindehauptorte in den Kleingemeinden. Tamsweg ist Zentraler Ort der Stufe C und kommt
daher für höherrangige Dienste und die Ansiedlung von Einkaufszentren in Frage (sonstige
zentralörtliche Festlegungen siehe ”Kriterien”).
Ziel C 2. 1: Ansiedlung und Erweiterung von Bildungseinrichtungen vorzugsweise in Zent-
ralen Orten der Stufen B und C (Tamsweg).

Ziel C 3. 1: Dies gilt auch für die Einrichtungen zur Integration und Betreuung von Behin-
derten, Einrichtungen der psychosozialen Versorgung und Beratungseinrichtungen.

Wiedergewinnung der Funktionsvielfalt durch Erhaltung und Reaktivierung der historischen
Zentren.

Erhaltung des Dauersiedlungsraumes

Folgerungen aus der Bestandsanalyse 1998: Innerhalb des Lungaus ist eine starke Diffe-
renzierung sowohl der Bevölkerungsentwicklung als auch der Haushaltsstruktur zu bemer-
ken. Deshalb und aufgrund der geringen Bevölkerungszahl sollte der regionale Zusammen-
halt im Lungau künftig gestärkt werden.
Für die am stärksten von der Abwanderung betroffenen Gemeinden sollten Maßnahmen und
Initiativen besonders unterstützt werden, die auf die Erhaltung der Lebensqualität und der
lokalen Identität der Bewohnerschaft abzielen. Die Nahversorgung der Lungauer Gemeinden
ist derzeit noch ziemlich flächendeckend gegeben; mittelfristig wird diese Versorgungsdich-
te ohne Anpassungen und gezielte Förderungen nicht aufrecht erhalten werden können.
Erklärtes Ziel des Regionalprogrammes ist es, die Funktion der Gemeindehauptorte in den
Kleingemeinden zu stärken, die Dauersiedlungsgrenze zu erhalten und die Mindestausstat-
tung an Infrastruktur (Schulen, Nahversorger) in diesen Gemeinden abzusichern (einwohner-
erhaltende Raumordnungspolitik).

l.lampelmaier
Durchstreichen

l.lampelmaier
Textfeld
ACHTUNG: Aussagen tw. nicht mehr gültig - siehe Erläuterungsbericht 2014

l.lampelmaier
Textfeld
Aussagen stimmen mit  aktuellen gesetzlichen Grundlagen weitgehend überein (ROG 2009)
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LEP 1994 Ziel LR 3. 2 Erhaltung bzw. Schaffung kompakter Siedlungen mit klar definier-
ten Grenzen zum Außenraum.
Maßnahme: Ausweisung von Siedlungsgrenzen mit überörtlicher Bedeutung durch Land,
Regionalverband und Gemeinde.

Folgerungen aus der Bestandsanalyse 1998: siehe Seite 31 ff

 

          
        


 


      



           


        
  




        
       



l.lampelmaier
Hervorheben

l.lampelmaier
Hervorheben

l.lampelmaier
Hervorheben

l.lampelmaier
Hervorheben

l.lampelmaier
Hervorheben

l.lampelmaier
Durchstreichen

l.lampelmaier
Textfeld
ACHTUNG:  Erläuterungen  teilweise nicht mehr gültig (durchgestrichen) Anpassungen im Erläuterungsbericht 2014. Übernommene Passagen sind gelb gekennzeichnet.

l.lampelmaier
Textfeld
Aussagen  inhaltlich weitgehend gleich - neue gesetzliche Grundlage LEP 2003
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l.lampelmaier
Durchstreichen

l.lampelmaier
Textfeld
ACHTUNG: Erläuterungen teilweise nicht mehr gültig  Anpassungen siehe Erläuterungsbericht 2014

l.lampelmaier
Durchstreichen

l.lampelmaier
Durchstreichen

l.lampelmaier
Durchstreichen

l.lampelmaier
Durchstreichen

l.lampelmaier
Durchstreichen

l.lampelmaier
Durchstreichen
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l.lampelmaier
Durchstreichen

l.lampelmaier
Durchstreichen

l.lampelmaier
Durchstreichen

l.lampelmaier
Durchstreichen

l.lampelmaier
Durchstreichen

l.lampelmaier
Durchstreichen

l.lampelmaier
Durchstreichen

l.lampelmaier
Durchstreichen

l.lampelmaier
Textfeld
ACHTUNG: Erläuterungen teilweise nicht mehr gültig (durchgestrichen), Anpassungen siehe Erläuterungsbericht 2014
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ROG 1992: Als gleichbedeutsam ist der Schutz und die Pflege erhaltenswerter Kulturgüter
und solcher Stadt- und Ortsgebiete zu betreiben und durch Maßnahmen der Dorf- und Stadt-
erneuerung zu unterstützen.
LEP 1994 Ziel LR 3. 1: Erhaltung der charakteristischen Bau- und Siedlungsstrukturen.

Ziel A 3. 1: Bewahrung erhaltenswerter Kulturgüter und verstärkte Ortsbildpflege und En-
semblegestaltung Dazugehörige Maßnahmen: Differenzierte Erfassung historischer Zentren
bei der Erstellung von Regionalprogrammen.

Folgerungen aus der Bestandsanalyse 1998: Die innerörtlich besonders wertvollen Orts-
bilder (Tamsweg, Mauterndorf u.a.) werden im Rahmen der örtlichen Raumplanung, und der
Dorferneuerungsaktion sowie des Denkmalschutzes betreut.

Die Regionalplanung soll jene Siedlungssituationen, die wegen ihrer Fernbildwirkung einen
besonderen planerischen Bedacht erfordern, kennzeichnen, etwa: Blickbeziehungen zu Bur-
gen und Kirchen (wie St. Leonhard bei Tamsweg), Ortssilhouetten (wie die Terrassenlage
von Mariapfarr) und bäuerliche Siedlungsräume (wie Lessach). Der besondere planerische
Bedacht kann beispielsweise in einer Bebauungsplanung in Varianten (zur Feststellung der
Umfeldverträglichkeit in sensiblen Bereichen) zum Ausdruck kommen.
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§ 2 (1) ROG 1992:  Die Raumordnung hat folgende Ziele zu verfolgen: (....)

5. Die Versorgung der Bevölkerung in ihren Grundbedürfnissen ist in ausreichendem Um-
fang und angemessener Qualität sicherzustellen. Insbesondere bezieht sich diese Vorsorge
auf Wohnungen,(...).

6. Das Siedlungssystem soll derart entwickelt werden, daß die Bevölkerungsdichte eines
Raumes mit seiner ökologischen und wirtschaftlichen Tragfähigkeit im Einklang steht und
daß eine bestmögliche Abstimmung der Standorte für Wohnen, wirtschaftliche Unterneh-
men und öffentliche Dienstleistungseinrichtungen sowie für Erholungsgebiete erreicht wird.
Als gleichbedeutsam ist der Schutz und die Pflege erhaltenswerter Kulturgüter und solcher
Stadt- und Ortsgebiete zu betreiben und durch Maßnahmen der Dorf- und Stadterneuerung
zu unterstützen.
(2) Dabei sind folgende Grundsätze zu beachten:
1. haushälterische Nutzung von Grund und Boden, insbesondere der sparsame Umgang mit
Bauland;
2. Vorrang für die Siedlungsentwicklung nach innen;
3. verstärkte Berücksichtigung der Umweltbelange bei der Abwägung ökologischer und ö-
konomischer Ansprüche an den Raum, Unterstützung des Natur- und Landschaftschutzes;
4. sparsame Verwendung von Energie und vermehrter Einsatz heimischer erneuerbarer E-
nergieträger;
5. Entwicklung der Raumstruktur entsprechend dem Prinzip der gestreuten Schwerpunktbil-
dung;
6. Orientierung der Siedlungsentwicklung an den Einrichtungen des öffentlichen Verkehrs
und sonstigen Infrastruktureinrichtungen unter Beachtung größtmöglicher Wirtschaftlichkeit
dieser Einrichtungen;
7. Ordnung eines Teilraumes des Landes in Abstimmung mit der Ordnung des gesamten
Landesgebietes und mit der seiner Nachbarräume;
8. Entwicklung und Erhaltung einer regionalen Identität;

LEP 1994: dezentrale Konzentration: Schwerpunktmäßige Verdichtung des Siedlungsrau-
mes mit räumlicher Schwerpunktbildung der zentralen Orte.
Schaffung klar definierter Siedlungsränder und Erweiterung von Siedlungsgebieten vorran-
gig im Anschluß an bereits bestehende zusammenhängende Siedlungsgebiete.
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Tamsweg ist Verdichtungsgemeinde, d.h. starke Konzentration an Bevölkerung, Infrastruk-
tur und Wirtschaft. Standort von Bildungs- und Kultureinrichtungen.

Folgerungen aus der Bestandsanalyse 1998: Die weitere Entwicklung der Wohnstandorte
unterliegt nach dem Landesentwicklungsprogramm bzw. dem ROG 1992 bestimmten Krite-
rien, die eine gleichwertige infrastrukturelle Versorgung und öffentliche Verkehrsbedienung
der Bewohnerschaft sicherstellen sollen. Davon nicht unmittelbar betroffen ist die bäuerli-
che Siedlungstätigkeit.
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§ 2 (2) ROG 1992: 6. Orientierung der Siedlungsentwicklung an den Einrichtungen des öf-
fentlichen Verkehrs und sonstigen Infrastruktureinrichtungen unter Beachtung größtmögli-
cher Wirtschaftlichkeit dieser Einrichtungen;

LEP 1994: Ziel A4. 2: Schaffung leistungsfähiger ÖV-Systeme einschließlich geeigneter
Zubringer, vor allem im Bereich der Entwicklungs- und Hauptverkehrsachsen

Folgerungen aus der Bestandsanalyse 1998: (siehe auch Seiten 70 – 79):  In die Geltungs-
dauer des Regionalprogramms wird voraussichtlich die EU-weit forcierte Regionalisierung
des Nahverkehrs mit derzeit noch nicht klar abschätzbaren Umstrukturierungen der Regio-
nalverkehrsträger mit möglichen Privatisierungen fallen. Für den Lungau kann das mit einer
spürbaren Einschränkung des Bedienungsangebotes verbunden sein. Die Erhaltung der Be-
dienungsqualität ist daher das verkehrspolitische Ziel der Region, wobei die Wirtschaftlich-
keit der Betriebsführung verstärkt zu beachten sein wird. Die Bedienungskonzeption muß
die Bedürfnisse der Fahrgäste in den Mittelpunkt der Angebotserstellung stellen. Darüber
hinaus ist natürlich ein Mindeststandard an Erreichbarkeit der Hauptsiedlungsgebiete für je-
de Gemeinde (betrifft die Seitentäler) wünschenswert
Mittelfristig erscheint die Prüfung folgender Maßnahmen zielführend:

Beschleunigung der ”Expresskurse” Richtung Landeshauptstadt in der Region (Ent-
flechtung von der Flächenbedienung).
Netzschluß Thomatal - St. Margarethen - St. Michael.
Durchführung einer Tälerbesucher-Erhebung nach den Regeln einer Marktforschung,
um den Tälerverkehr optimal organisieren zu können.

Ausbau des Bedarfsverkehrs (Rufbus/ Sammeltaxi o.ä.) für die Schwachlastzeiten (z.B. A-
bendverkehr nach Veranstaltungen) bzw. für die Hauptsiedlungsgebiete in den Seitentälern.
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§ 2 ROG (3): Gebiete mit nutzbaren Wasser- und Rohstoffvorkommen sollen von Nutzun-
gen freigehalten werden, welche diese Vorkommen beeinträchtigen und ihre Gewinnung
verhindern können.

LEP 1994: Sachbereich 5.6. Wirtschaft, Punkt 15 (Empfehlung): Nutzung der Rohstoffvor-
kommen unter Bedachtnahme auf die besonderen regionalen Erfordernisse und unter größt-
möglicher Schonung von Natur und Umwelt (z.B. durch Minimierung der Transportwege).

Folgerungen aus der Bestandsanalyse 1998: siehe Seite 15 ff
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